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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens  
   
1.1  Produktidentifikator  
      Kasein-Tempera   (108410)  

 

1.2  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird  

   Relevante identifizierte Verwendungen  
   Anstrichstoff / Anwendung gemäss technischem Merkblatt  
   Bemerkung  
   Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt.  
1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt  
   Hersteller/Lieferant :  Sax-Farben AG  
   Straße :    Stationsstrasse 41  
   Postleitzahl/Ort :    8952   Urdorf  
   Telefon :    ++41 (0)44 735 32 32  
   Telefax :    ++41 (0)44 735 32 00  
   Ansprechpartner :    technik@sax.ch  
1.4  Notrufnummer  
      Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum. Tel.: ++41 (0)44 251 51 51  

 

   
ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren  
   
2.1  Einstufung des Stoffs oder Gemischs  
   Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Repr. 1B ; H360FD - Reproduktionstoxizität : Kategorie 1B ; Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im 

Mutterleib schädigen.  
2.2  Kennzeichnungselemente  
   Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Gefahrenpiktogramme  

   

 
   Gesundheitsgefahr (GHS08)  
   Signalwort  
   Gefahr  
   Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung  
   DINATRIUM TETRABORAT DECAHYDRAT ; CAS-Nr. : 1303-96-4  
   1-METHYL-2-PYRROLIDON ; CAS-Nr. : 872-50-4  
   Gefahrenhinweise  
   H360FD  Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.  
   Sicherheitshinweise  
   P201  Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.  
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   P280  Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
   P308+P313  BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
   P501  Inhalt/Behälter ... zuführen.  
   Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische  

   
EUH208  Enthält MIKROBIZID AUF BASIS VON ISOTHIAZOLONEN. ; METHYLETHYLKETOXIM ; CO-,BA-

,ZN-SALZE V. FETTS.IN TB ; 2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen.  

2.3  Sonstige Gefahren  
   Keine  
   
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
   
3.2  Gemische  
   Gefährliche Inhaltsstoffe  

   
   MUSKOVIT-GLIMMER U. QUARZ / KAL2[(OH,F)2|ALSI3O10]  
      Gewichtsanteil :  ≥ 5 - < 10 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  STOT RE 2 ; H373    
 

 

   
   LANGÖLALKYD BASIS SOYAÖL ; EG-Nr. : 265-150-3; CAS-Nr. : 64742-48-9  
      Gewichtsanteil :  ≥ 1 - < 5 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Asp. Tox. 1 ; H304    
 

 

   
   NAPHTHA (ERDÖL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELT, SCHWER ; EG-Nr. : 265-150-3; CAS-Nr. : 64742-48-9  
      Gewichtsanteil :  ≥ 1 - < 5 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Asp. Tox. 1 ; H304    
 

 

   
   DINATRIUM TETRABORAT DECAHYDRAT ; EG-Nr. : 215-540-4; CAS-Nr. : 1303-96-4  
      Gewichtsanteil :  ≥ 0.5 - < 1 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Repr. 1B ; H360FD    
 

 

   
   1-METHYL-2-PYRROLIDON ; EG-Nr. : 212-828-1; CAS-Nr. : 872-50-4  
      Gewichtsanteil :  ≥ 0.5 - < 1 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Repr. 1B ; H360D  Skin Irrit. 2 ; H315  Eye Irrit. 2 ; H319  STOT SE 3 ; H335    
 

 

   
   NONYLPHENOL MIT 9 MOL EO ; CAS-Nr. : 9016-45-9  
      Gewichtsanteil :  < 0.5 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Acute Tox. 3 ; H301  Eye Dam. 1 ; H318  Aquatic Chronic 4 ; H413    
 

 

   
   MIKROBIZID AUF BASIS VON ISOTHIAZOLONEN.  
      Gewichtsanteil :  ≥ 0.1 - < 0.5 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Skin Sens. 1 ; H317  Eye Irrit. 2 ; H319    
 

 

   
   METHYLETHYLKETOXIM ; EG-Nr. : 202-496-6; CAS-Nr. : 96-29-7  
      Gewichtsanteil :  ≥ 0.1 - < 0.5 %  

   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Carc. 2 ; H351  Eye Dam. 1 ; H318  Acute Tox. 4 ; H312  Skin Sens. 1 ; H317    
 

 

   
   CO-,BA-,ZN-SALZE V. FETTS.IN TB  

   
   Gewichtsanteil :  ≥ 0.1 - < 0.5 %  
   Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Acute Tox. 3 ; H301  Repr. 2 ; H361d  Acute Tox. 4 ; H332  Skin Irrit. 2 ; H315  Skin 

Sens. 1 ; H317  Aquatic Chronic 2 ; H411    
 

 

   

   2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; EG-Nr. : 247-761-7; CAS-Nr. : 26530-20-1  

   
   Gewichtsanteil :  ≥ 0.005 - < 0.05 %  
   
Einstufung 1272/2008 [CLP] :  Acute Tox. 3 ; H311  Acute Tox. 3 ; H331  Skin Corr. 1B ; H314  Eye Dam. 1 ; H318 

 Acute Tox. 4 ; H302  Skin Sens. 1 ; H317  Aquatic Acute 1 ; H400  Aquatic Chronic 1 ; 
H410    

 
 

   Zusätzliche Hinweise  
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   Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.  
   
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen  
   
4.1  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen  

   
Allgemeine Angaben  
   In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen 
Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.  

 

   
Nach Einatmen  

   
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Ruhig stellen. Bei Atembeschwerden oder 
Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat 
einholen.  

 

   
Bei Hautkontakt  
   Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und 
Seife. Keine Lösemittel oder Verdünnungen verwenden !  

 

   
Nach Augenkontakt  
   Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 
bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.  

 

   Nach Verschlucken  
   Sofort Arzt hinzuziehen. Ruhig stellen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  

 

4.2  Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
4.3  Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung  
   Keine  
   
ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
   
   Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.  
5.1  Löschmittel  
   Geeignete Löschmittel  

   entfällt.  
 

   Ungeeignete Löschmittel  
   entfällt.  

 

5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren  
   entfällt.  
5.3  Hinweise für die Brandbekämpfung  
   Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung  

   Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

5.4  Zusätzliche Hinweise  
   Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.  
   
ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  
   
6.1  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren  
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   Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden Einatmen 
von Nebeln und Dämpfen vermeiden. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.  

6.2  Umweltschutzmaßnahmen  

   
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Ausgelaufene Flüssigkeit mit geeignetem Material (z.B. Erde) 
eindämmen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen 
die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.  

6.3  Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung  

   

Für Reinigung  

   
Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäss entsorgen. Bei kleinen Mengen: mit flüssigkeitsbindendem Material, z.B. 
Kieselgur, aufnehmen und ordnungsgemäss entsorgen. Grössere Mengen eindeichen, in geeignete Behälter 
abpumpen. Den eventuell verbleibenden rutschigen Belag mit Waschmittel/Seifenlösung oder anderem bioabbaubaren 
Reiniger beseitigen.  

 

6.4  Verweis auf andere Abschnitte  
   Keine  
   
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung  
   
7.1  Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
   Für gute Raum- und Arbeitsplatzbe- und Entlüftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes 

Produkt.  
   Schutzmaßnahmen  
   Brandschutzmaßnahmen  
   Allgemeine Regeln des vorbeugenden Brandschutzes beachten.  
7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten  
   Anforderungen an Lagerräume und Behälter  
   Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost schützen.  
   Zusammenlagerungshinweise  
   Nicht anwendbar.  
   Lagerklasse ( D ) :   12      

Lagerklasse (TRGS 510) ( D ) :   6.1D      
 

   Weitere Angaben zu Lagerbedingungen  
   Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze, 

Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
   Minimale Lagerungstemperatur :   5 °C  
7.3  Spezifische Endanwendungen  
   Keine  
   
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstungen  
   
8.1  Zu überwachende Parameter  
   Arbeitsplatzgrenzwerte  
   MAGNESIUM-SILICIUMOXID-HYDRAT ; CAS-Nr. : 14807-96-6  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  2 mg/m3  
   Bemerkung :  a SSC  
   Version :  01.01.2013    

 



Sicherheitsdatenblatt  
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)  

 

 
      
Handelsname :  Kasein-Tempera  
Bearbeitungsdatum :  11.05.2015  Version :    1.0.0    
Druckdatum :  12.09.2017        

 

 
 

   
Seite : 5 / 10  

( DE / CH )  
 
 

   ALUMINIUMSILIKATHYDRAT ; CAS-Nr. : 1332-58-7  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  3 mg/m3  
   Bemerkung :  a  
   Version :  01.01.2013    

 

   LANGÖLALKYD BASIS SOYAÖL ; CAS-Nr. : 64742-48-9  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  50 ppm   /   300 mg/m3  
   Version :  01.01.2013    

 

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  STEL ( CH )  
   Grenzwert :  100 ppm   /   600 mg/m3  
   Version :  01.01.2013    

 

   POLYETHYLENGLYKOL MITTLERE MOLARE MASSE 400 ; CAS-Nr. : 25322-68-3  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  1000 mg/m3  
   Bemerkung :  SSC  
   Version :  01.01.2013    

 

   

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TRGS 900 ( D )  
   Parameter :  gemessen als einatembare Fraktion  
   Grenzwert :  1000 mg/m3  
   Spitzenbegrenzung :  8(II)  
   Bemerkung :  Y  
   Version :  02.07.2009    

 

   NAPHTHA (ERDÖL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELT, SCHWER ; CAS-Nr. : 64742-48-9  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  50 ppm   /   300 mg/m3  
   Version :  01.01.2013    

 

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  STEL ( CH )  
   Grenzwert :  100 ppm   /   600 mg/m3  
   Version :  01.01.2013    

 

   DINATRIUM TETRABORAT DECAHYDRAT ; CAS-Nr. : 1303-96-4  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  5 mg/m3  
   Bemerkung :  e RF2 RE2  
   Version :  01.01.2013    

 

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  STEL ( CH )  
   Grenzwert :  5 mg/m3  
   Bemerkung :  #e RF2 RE2  
   Version :  01.01.2013    

 

   

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TRGS 900 ( D )  
   Parameter :  als Metallgehalt berechnet  
   Grenzwert :  0.5 mg/m3  
   Spitzenbegrenzung :  2(I)  
   Version :  02.07.2009    

 

   1-METHYL-2-PYRROLIDON ; CAS-Nr. : 872-50-4  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  20 ppm   /   80 mg/m3  
   Bemerkung :  H SSC  
   Version :  01.01.2013    

 

   Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  STEL ( CH )  
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   Grenzwert :  40 ppm   /   160 mg/m3  
   Bemerkung :  H SSC  
   Version :  01.01.2013    

 

   

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TRGS 900 ( D )  
   Grenzwert :  20 ppm   /   82 mg/m3  
   Spitzenbegrenzung :  2(II)  
   Bemerkung :  H,Y  
   Version :  02.07.2009    

 

   2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; CAS-Nr. : 26530-20-1  

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  MAK ( CH )  
   Grenzwert :  0.05 mg/m3  
   Bemerkung :  e H S  
   Version :  01.01.2013    

 

   
Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  STEL ( CH )  
   Grenzwert :  0.1 mg/m3  
   Bemerkung :  e H S  
   Version :  01.01.2013    

 

   

Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  TRGS 900 ( D )  
   Parameter :  E: einatembare Fraktion  
   Grenzwert :  0.05 mg/m3  
   Spitzenbegrenzung :  2(I)  
   Bemerkung :  H,Y  
   Version :  04.11.2017    

 

   Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 ( D )  
   Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert ( D )  

  Grenzwert :  200   mg/m3  
 

   Grenzwerttyp (Herkunftsland) :  Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C5-C15, aromatisch C7-C15)  
  Grenzwert :  0   %  

 

8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition  
   Persönliche Schutzausrüstung  
   Augen-/Gesichtsschutz  
   Schutzbrille verwenden.  
   Hautschutz  
   Handschutz  
   Geeigneter Handschuhtyp : Schutzhandschuhe.  
   Geeignetes Material : NBR (Nitrilkautschuk) Butylkautschuk  
   Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) : 60 min.  
   Körperschutz  
   Schutzkleidung.  
   Atemschutz  
   Nicht erforderlich.  
   Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen  
   Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
   Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition  
   Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition  
   Für gute Lüftung sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.  
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften  
   
9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften  

   
Aussehen :     viskos  
Farbe :     weiß  
Geruch :     charakteristisch  

 

   Aussehen  
   Aggregatzustand : flüssig  
   Farbe : Farbig.  
   Geruch  
   charakteristisch  
   Sicherheitsrelevante Basisdaten  

   

Aggregatzustand :        flüssig            
Siedebeginn und Siedebereich :  ( 1013 hPa )    >    100      °C       
Flammpunkt :        nicht anwendbar            
Dampfdruck :  ( 50 °C )    <    1000      hPa       
Dichte :  ( 20 °C )       1.56      g/cm3       
Lösemitteltrennprüfung :  ( 20 °C )    <    3      %       
pH-Wert :  ( 20 °C / 10 g/l )       8.5 - 9.5            
Auslaufzeit :  ( 20 °C )    >    150      s    DIN-Becher 4 mm    
Festkörpergehalt :        62      Gew-%       
Maximaler VOC-Gehalt (Schweiz) :        2.5      Gew-%       
VOC-Wert :        38.8      g/l       

 

9.2  Sonstige Angaben  
   Keine  
   
ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität  
   
10.1  Reaktivität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.2  Chemische Stabilität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
10.4  Zu vermeidende Bedingungen  
   Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).  
10.5  Unverträgliche Materialien  
   Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten, um exotherme Reaktionen zu 

vermeiden.  
10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte  
   Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte, wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, 

Stickoxide, entstehen.  
   
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben  
   
   Die toxikologische Einstufung des Produktes wurde aufgrund der Ergebnisse des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen 
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Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.  
11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
11.4  Andere schädliche Wirkungen  

   
Bei Einatmen/Augenkontakt: In hohen Konzentrationen Reizung der Schleimhäute, betäubende Wirkung, sowie 
Beeinträchtigung der Reaktionszeit und des Koordinationssinnes möglich. Bei längerem Einatmen hoher 
Dampfkonzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit etc. auftreten. Bei Kontakt mit dem Produkt 
besteht die Gefahr von Hautresorption sowie der Reizung von Haut und Schleimhäuten. Bei Augenkontakt: Reizung.  

   
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben  
   
12.1  Toxizität  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.3  Bioakkumulationspotenzial  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.4  Mobilität im Boden  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.6  Andere schädliche Wirkungen  
   Es liegen keine Informationen vor.  
12.7  Zusätzliche ökotoxikologische Informationen  
   Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  
   
ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung  
   

   
Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling 
zugeführt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften beseitigen.  

13.1  Verfahren der Abfallbehandlung  
   Entsorgung des Produkts/der Verpackung  
   Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  
   Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß EAK/AVV  
   Abfallschlüssel Produkt  
   Abfallcode (91/689/EWG) : 08 01 12  
   
ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport  
   
14.1  UN-Nummer  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.2  Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.3  Transportgefahrenklassen  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
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14.4  Verpackungsgruppe  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.5  Umweltgefahren  
   Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.  
14.6  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  
   Keine  
14.8  Zusätzliche Angaben  
   Minimale Temperatur bei Transport: 5 °C  
   
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften  
   
15.1  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch  
   Nationale Vorschriften  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft) ( D ) :  
   Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5. I) :   < 5   %  
   Wassergefährdungsklasse (WGK)  
   Klasse ( D ) : 2 (Wassergefährdend)   Einstufung gemäß VwVwS    
15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung  
   Es liegen keine Informationen vor.  
   
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben  
   
16.1  Änderungshinweise  
   02. Kennzeichnungselemente · 02. Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 03. Gefährliche 

Inhaltsstoffe  
16.2  Abkürzungen und Akronyme  
   Keine  
16.3  Wichtige Literaturangaben und Datenquellen  
   Keine  
16.4  Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Es liegen keine Informationen vor.  
16.5  Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  

   

H301  Giftig bei Verschlucken.  
H302  Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H304  Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
H311  Giftig bei Hautkontakt.  
H312  Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
H314  Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H315  Verursacht Hautreizungen.  
H317  Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318  Verursacht schwere Augenschäden.  
H319  Verursacht schwere Augenreizung.  
H331  Giftig bei Einatmen.  
H332  Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H335  Kann die Atemwege reizen.  
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H351  Kann vermutlich Krebs erzeugen.  
H360D  Kann das Kind im Mutterleib schädigen.  
H360FD  Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.  
H361d  Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.  
H373  Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.  
H400  Sehr giftig für Wasserorganismen.  
H410  Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
H411  Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H413  Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.  

 

16.6  Schulungshinweise  
   Keine  
16.7  Zusätzliche Angaben  

   
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genügen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen 
Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne 
schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der 
Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.  

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die 
Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten 
Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung 
unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.  

 
 


